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Das Center for Reproductive Rights überreicht den Mitgliedern des Deutschen Bundestages 

diese Kurzinformation zur Berücksichtigung im Rahmen der aktuellen Diskussion um die 

Reform der Rechtsvorschriften zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland.  

 

Die Kurzinformation ist in zwei Abschnitte unterteilt. Abschnitt 1 bietet einen Überblick über 

die Gesetzesreformen, die in Europa seit 2014 stattgefunden haben, um den Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch zu erweitern. Abschnitt 2 gibt einen kurzen Überblick über das 

vergleichende europäische Abtreibungsrecht in ausgewählten Bereichen.  

  

 

1. ÜBERSICHT ÜBER GESETZESREFORMEN ZUR ERWEITERUNG DES 

ZUGANGS ZUM SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH IN EUROPÄISCHEN 

LÄNDERN SEIT 2014  

 

Die Entwicklung der Gesetzgebung in ganz Europa bewegt sich seit Jahrzehnten eindeutig auf 

die Ausweitung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch, die Abschaffung von 

strafrechtlichen Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch und die Beseitigung von 

rechtlichen und politischen Beschränkungen für den Schwangerschaftsabbruch zu.  

 

In den letzten zehn Jahren haben mehr als 20 europäische Länder und Rechtsordnungen 

Reformen durchgeführt, um ihre Gesetze zu modernisieren und den Zugang zu einem qualitativ 

hochwertigen Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der Gesundheitsversorgung zu 

verbessern. Derzeit werden in mehreren Ländern, wie Belgien, den Niederlanden, Norwegen, 

Polen und dem Vereinigten Königreich weitere progressive Reformen geprüft. Wenn sie 

verabschiedet werden, könnten diese Reformen den Schwangerschaftsabbruch weiterreichend 

entkriminalisieren, die Legalität des Schwangerschaftsabbruchs weiterreichend ausbauen, den 

zeitlichen Rahmen für den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen erweitern 

und/oder andere Einschränkungen und gesetzliche Auflagen beseitigen.  

 

In diesem Abschnitt werden Beispiele für Gesetzesreformen aufgeführt, die seit 2014 

durchgeführt wurden oder derzeit geprüft werden, insbesondere Reformen mit den folgenden 

Schwerpunkten und Zielsetzungen: (i) Entfernung der Regelung des 

Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch und Streichung einzelner Bestimmungen, 

die den Schwangerschaftsabbruch und Tatbestände im Zusammenhang mit dem 

Schwangerschaftsabbruch kriminalisieren; (ii) Verlängerung der Frist für den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person; (iii) Legalisierung des 

Schwangerschaftsabbruchs auf Verlangen der schwangeren Person; (iv) Abschaffung der 

obligatorischen Wartezeit und der obligatorischen Beratung; (v) Erweiterung des Zugangs zum 
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medikamentösen Schwangerschaftsabbruch; und (vi) Verankerung des Schutzes von 

Abtreibungsrechten in der Verfassung. 

 

i. Reformen zur Entfernung der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem 

Strafgesetzbuch und zur Streichung einzelner Bestimmungen, die den 

Schwangerschaftsabbruch und Tatbestände im Zusammenhang mit dem 

Schwangerschaftsabbruch kriminalisieren 

 

Seit 2014 haben immer mehr Länder und Rechtsordnungen in ganz Europa Reformen 

verabschiedet, um die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch zu 

entfernen und Bestimmungen, die den Schwangerschaftsabbruch und Tatbestände im 

Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellen, zu streichen. Derzeit 

prüfen mehrere Länder solche Gesetzesänderungen. In diesem Unterabschnitt werden einige 

dieser Reformen beispielhaft vorgestellt. 

 

o Belgien: Bis 2018 wurde der Schwangerschaftsabbruch durch das 

Strafgesetzbuch geregelt. Einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des 

gesetzlichen Rahmens vornehmen zu lassen oder durchzuführen, war eine 

Straftat, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe vorsah. 2018 

hat das belgische Parlament Reformen verabschiedet, durch welche die 

Regelung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch entfernt, der 

Schwangerschaftsabbruch außerhalb des neuen gesetzlichen Rahmens jedoch 

als Straftatbestand beibehalten wird. 2023 hat ein unabhängiger 

Sachverständigenausschuss, der vom Parlament mit der Überprüfung der 

Rechtsvorschriften zum Schwangerschaftsabbruch in Belgien beauftragt 

worden war, einen Bericht vorgelegt und Gesetzesänderungen empfohlen, um 

den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu verbessern, darunter 

insbesondere die vollständige Entkriminalisierung von Frauen, die einen 

Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Der Ausschuss wies darauf hin, 

dass allein die theoretische Möglichkeit, dass eine Frau wegen eines 

Schwangerschaftsabbruchs strafrechtlich belangt werden kann, eine 

ausdrückliche Entkriminalisierung rechtfertige, selbst wenn in der derzeitigen 

Praxis Frauen, die eine Schwangerschaftsabbruch vornehmen, nicht 

strafrechtlich verfolgt werden. Der Sachverständigenausschuss erkannte 

außerdem an, dass die Entkriminalisierung im Einklang mit den internationalen 

Menschenrechtsnormen zum Schwangerschaftsabbruch steht. Nach Vorlage 

des Ausschussberichts wurden im Parlament verschiedene Gesetzesvorschläge 

zur Umsetzung der Empfehlungen erörtert. Die parlamentarische Arbeit an den 

Gesetzentwürfen kam vor den Parlamentswahlen im Juni 2024 allerdings 

zunächst ins Stocken. Nach den Wahlen haben fünf parlamentarische Parteien, 

die die Gesetzesreform unterstützen, neue Gesetzentwürfe eingebracht. Vier der 

Vorschläge werden derzeit noch vom Parlament geprüft. Einer davon zielt 

darauf ab, Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, zu 

entkriminalisieren, und zwei andere schlagen vor, alle strafrechtlichen 

Sanktionen gegen Frauen und Ärzt*innen gleichermaßen aufzuheben, da 

anerkannt wird, dass Ärzt*innen, die einen Schwangerschaftsabbruch 

vornehmen, das gleiche Maß an beruflicher Integrität an den Tag legen müssen 

wie bei anderen medizinischen Eingriffen, und es daher keinen Grund für 

besondere strafrechtliche Sanktionen gibt.1 Das Gesetzgebungsverfahren ist 

noch nicht abgeschlossen. 
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o Luxemburg: Bis 2014 wurde der Schwangerschaftsabbruch durch das 

Strafgesetzbuch geregelt. Darin war festgelegt, dass eine Person, die außerhalb 

des gesetzlichen Rahmens einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, mit 

einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe belegt wird, und dass eine Frau, die 

einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des gesetzlichen Rahmens 

vornimmt, mit einer Geldstrafe belegt wird. Im Jahr 2014 führte eine 

landesweite Debatte über die Entkriminalisierung des 

Schwangerschaftsabbruchs zu einer Reform, mit der die Regelung des 

Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch entfernt wurde. Die 

Bestimmungen, die Sanktionen für einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb 

des gesetzlichen Rahmens vorsehen, wurden aus dem Strafgesetzbuch in das 

Gesetz über den Schwangerschaftsabbruch übertragen, aber nicht aufgehoben. 

Die Änderungen waren Teil einer umfassenderen Gesetzesreform, die darauf 

abzielte, den Schwangerschaftsabbruch als einen Gegenstand der öffentlichen 

Gesundheitsversorgung anzuerkennen und den Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch in Luxemburg zu verbessern.2 

 

o Niederlande: In den Niederlanden ist die Durchführung eines 

Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des gesetzlichen Rahmens eine Straftat, 

die mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet wird. Nachdem eine 

Bürgerinitiative unter dem Titel "Abtreibung ist kein Verbrechen" fast 100.000 

Unterschriften gesammelt hatte, forderte das Parlament die Regierung auf, zu 

untersuchen, welche Auswirkungen die Entkriminalisierung des 

Schwangerschaftsabbruchs haben könnte und welche Maßnahmen 

gegebenenfalls getroffen werden müssten, um diesen Auswirkungen zu 

begegnen. Im Anschluss daran hat die GroenLinks-PvdA-Koalition im 

November 2023 im Unterhaus des Parlaments einen Gesetzentwurf zur 

Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs eingebracht. Der 

Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Bestimmungen, die den 

Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellen, aus dem Strafgesetzbuch zu 

streichen und die Vorschriften zur Gesundheitsversorgung, die derzeit in 

Rechtsvorschriften für Schwangerschaftsabbrüche festgelegt sind, in das 

Gesetz über Qualität, Beschwerden und Streitfälle im Gesundheitswesen 

aufzunehmen. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es, die gesetzliche 

Regelung des Schwangerschaftsabbruchs sollte von dem Grundgedanken 

ausgehen, dass der Schwangerschaftsabbruch eine Form der 

Gesundheitsversorgung ist. In der Begründung wird weiter darauf hingewiesen, 

dass gesetzliche Bestimmungen, die speziell die gesundheitliche Versorgung 

zum Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellen, ihren erklärten Zweck, das 

pränatale Leben oder die Frau zu schützen, nicht erfüllen. Stattdessen 

verstärken sie die Stigmatisierung des Schwangerschaftsabbruchs, indem sie 

diesen Eingriff anders behandeln als andere medizinische Behandlungen. In der 

Begründung wird weiter dargelegt, dass die allgemeinen Rechtsvorschriften 

über medizinische Behandlungsfehler oder Fahrlässigkeit ausreichen, um die 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Schwangerschaftsabbruch zu 

sichern. Eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf wurde im Februar 

2024 abgeschlossen.3 Das Gesetzgebungsverfahren ist noch im Gange. 
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o Polen: Das polnische Parlament berät derzeit über eine Reform der 

Rechtsvorschriften, um den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren 

und zu legalisieren. Polen hat eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze 

Europas, das einen Schwangerschaftsabbruch nur dann erlaubt, wenn das 

Leben oder die Gesundheit der Schwangeren gefährdet ist oder wenn die 

Schwangerschaft durch Vergewaltigung oder Inzest zustande gekommen ist. 

Allerdings ist es selbst in diesen Ausnahmefällen in der Praxis fast unmöglich, 

Zugang zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Darüber 

hinaus wird nach geltendem Recht die Durchführung eines 

Schwangerschaftsabbruchs oder die Hilfeleistung bei einem Abbruch mit bis 

zu drei Jahren Haft bestraft, außer in den wenigen streng eingegrenzten 

gesetzlich zugelassenen Ausnahmefällen. Das nahezu vollständige Verbot von 

Schwangerschaftsabbrüchen und die abschreckende Wirkung der 

Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs haben Frauen schweren 

Schaden zugefügt und zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen Personen 

geführt, die Frauen helfen, Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch zu 

erlangen. Nach den Parlamentswahlen im Jahr 2023 haben die Parteien der 

neuen Regierungskoalition Gesetzesvorschläge in das Parlament eingebracht, 

um den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren und zu legalisieren. Im 

April 2024 ging das Unterhaus mit den Gesetzesvorschlägen in die zweite 

Phase des Gesetzgebungsverfahrens und richtete einen parlamentarischen 

Sonderausschuss ein, der sich aus Abgeordneten zusammensetzte und die 

Gesetzentwürfe prüfen und dem Parlament Empfehlungen zu den Vorschlägen 

geben sollte. Im Juni 2024 hat sich der Ausschuss mit dem ersten dieser 

Vorschläge befasst, der darauf abzielte, die Durchführung von und die 

Hilfeleistung bei einem Schwangerschaftsabbruch in den ersten 

12 Schwangerschaftswochen, und danach unter bestimmten Bedingungen, zu 

entkriminalisieren. Der Ausschuss empfahl dem Parlament, den Vorschlag 

anzunehmen; im Juli wurde der Vorschlag jedoch in einer knappen 

Abstimmung vom Parlament abgelehnt. Der Ausschuss wird nun 

erwartungsgemäß noch im Jahr 2024 Empfehlungen zu den übrigen 

Vorschlägen formulieren, die ebenfalls Maßnahmen für die 

Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs enthalten. Im Anschluss 

daran wird das Parlament diese Vorschläge diskutieren und darüber 

abstimmen.4 

 

o England und Wales: In England und Wales ist der Schwangerschaftsabbruch 

aus sozialen Gründen bis zur 24. Woche erlaubt. Nach der 24. Woche ist der 

Abbruch nur erlaubt, wenn eine Gefahr für das Leben der schwangeren Frau 

besteht, zur Vermeidung einer schweren dauerhaften Schädigung ihrer 

körperlichen oder geistigen Gesundheit, oder wenn eine schwere fetale 

Schädigung vorliegt. Einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des 

gesetzlichen Rahmens vornehmen zu lassen, durchzuführen oder dabei zu 

helfen, gilt als Straftat und kann in gewissen Fällen mit einer lebenslangen 

Freiheitsstrafe geahndet werden. In den letzten Jahren wurden gegen mehr als 

50 Frauen Ermittlungen oder strafrechtliche Verfolgungen wegen Straftaten im 

Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch eingeleitet, woraufhin 

die Forderung nach einer Änderung des Gesetzes laut wurde. Im November 

2023 und im April 2024 haben zwei Abgeordnete Vorschläge für Änderungen 

der Strafrechtsvorschriften im Parlament eingebracht. Der erste 
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Änderungsantrag zielte darauf ab, Frauen zu entkriminalisieren, die einen 

Schwangerschaftsabbruch außerhalb des gesetzlichen Rahmens vornehmen.  

Der zweite Änderungsantrag zielte darauf ab, Frauen und registrierte 

Ärzt*innen, die einen Schwangerschaftsabbruch in den ersten 24 Wochen 

vornehmen, zu entkriminalisieren, und sicherzustellen, dass Frauen, die später 

in der Schwangerschaft einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, 

nicht mit Freiheitsstrafen belegt werden. Im Zuge der Auflösung des 

Parlaments im Mai 2024 wurden der Gesetzentwurf und die 

Änderungsvorschläge jedoch zurückgestellt. Nach den Parlamentswahlen im 

Juli 2024 können im neu gewählten Parlament neue Vorschläge zur 

Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs eingebracht werden.5 

 

o Schottland: Das Abtreibungsrecht in Schottland ist vergleichbar mit den in 

England und Wales geltenden Rechtsvorschriften. In Schottland ist der 

Schwangerschaftsabbruch eine Straftat nach dem Common Law. 2022 hat die 

Erste Ministerin Schottlands ein Gipfeltreffen zum Thema 

Schwangerschaftsabbruch und Gesundheitsversorgung in Schottland 

veranstaltet und angekündigt, dass die schottische Regierung und das 

Parlament die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs prüfen 

sollen. Im Jahr 2023 begann der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und 

öffentliche Petitionen des schottischen Parlaments, die Evidenz zur 

Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs zu prüfen. Die im 

Regierungsprogramm angekündigte Überprüfung der Rechtsvorschriften findet 

momentan statt und die Regierung hat eine Expertenkommission damit 

beauftragt, Empfehlungen auszuarbeiten. Es wird erwartet, dass die Regierung 

bis Ende 2026 einen Vorschlag für eine Reform vorlegen wird, wenn die 

Empfehlungen aus der Überprüfung der Rechtsvorschriften vorliegen.6 

 

o Nordirland: Bis zur Gesetzesreform von 2019/2020 war der 

Schwangerschaftsabbruch in Nordirland ein Straftatbestand nach dem Offences 

against the Person Act 1861 (Gesetz über Straftaten gegen die Person von 

1861). Der Abbruch der Schwangerschaft war nur erlaubt, wenn er notwendig 

war, um eine Gefahr für das Leben der Frau abzuwenden, oder im Fall des 

Risikos einer langfristigen oder dauerhaften konkreten und erheblichen 

Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder seelischen Gesundheit.  Einen 

Schwangerschaftsabbruch außerhalb des gesetzlichen Rahmens vornehmen zu 

lassen, durchzuführen oder dabei zu helfen, galt als Straftat, die in einigen 

Fällen mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe geahndet werden konnte. Im Jahr 

2015 wurden mehrere Frauen in Nordirland wegen des Besitzes oder der 

Anwendung von Medikamenten für einen Schwangerschaftsabbruch 

strafrechtlich verfolgt, was zu öffentlichen Protesten führte. Im Jahr 2018 hat 

der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 

(CEDAW-Ausschuss) die Ergebnisse seiner Untersuchung zu den 

Auswirkungen der Rechtsvorschriften zum Schwangerschaftsabbruch 

veröffentlicht und schwere und systematische Verstöße gegen die Rechte von 

Frauen festgestellt. Er empfahl dem Vertragsstaat, den 

Schwangerschaftsabbruch zu legalisieren und die Bestimmungen aufzuheben, 

durch die Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des 

gesetzlichen Rahmens vornehmen, oder Personen, die einen 

Schwangerschaftsabbruch außerhalb des gesetzlichen Rahmens durchführen 
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oder dabei helfen, kriminalisiert werden. Als der Bericht des Ausschusses 

veröffentlicht wurde, gab es in Nordirland keine funktionierende Regierung. 

Im Juli 2019 brachte ein Mitglied der Labour-Partei in England einen 

Vorschlag zur Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in 

Nordirland ein und im Oktober 2019 wurden die strafrechtlichen Sanktionen 

für den Schwangerschaftsabbruch in Nordirland aus dem Gesetz gestrichen. 

Frauen werden nun nicht mehr strafrechtlich belangt. Die Nichteinhaltung der 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen durch registrierte medizinische 

Fachkräfte allerdings ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe geahndet 

werden.7 

 

o Irland: Bis 2019 hatte Irland eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze in 

Europa. In Irland war es grundsätzlich strafbar, einen 

Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, durchzuführen oder dabei zu 

helfen, es sei denn, das Leben der schwangeren Frau war konkret und erheblich 

gefährdet. Frauen, die in Irland einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen 

lassen wollten, waren gezwungen, in ein anderes Land zu reisen, so sie die 

Mittel dazu hatten, die Schwangerschaft gegen ihren Willen fortzusetzen oder 

eine heimliche Abtreibung vorzunehmen, was alles schwerwiegende Folgen für 

ihre Gesundheit und ihr Leben hatte. Der Tod einer schwangeren Frau, die 2012 

in einem Krankenhaus an einer septischen Fehlgeburt starb, nachdem ihr 

Verlangen nach einem Schwangerschaftsabbruch abgelehnt worden war, sowie 

die beiden bahnbrechenden Urteile des UN-Menschenrechtsausschusses, in 

denen festgestellt wurde, dass die Kriminalisierung und das Verbot von 

Schwangerschaftsabbrüchen in Irland die Menschenrechte von Frauen 

verletzen, verstärkten die dringenden Forderungen nach einer Gesetzesreform. 

Die einzige Möglichkeit, das Gesetz in Irland zu ändern, bestand in der 

Durchführung eines öffentlichen Referendums zur Aufhebung des 

verfassungsmäßigen Abtreibungsverbots, das im Jahr 1983 in die irische 

Verfassung aufgenommen worden war. 2016 kündigte die Regierung an, dass 

sie Maßnahmen ergreifen würde, um Optionen für eine Reform der 

Rechtsvorschriften zu prüfen. 2018 kündigte die Regierung die Durchführung 

eines Verfassungsreferendums an und folgte damit den Empfehlungen der per 

Parlamentsbeschluss eingerichteten Bürgerversammlung, die über Optionen 

für eine Reform des Abtreibungsrechts beraten sollte. Aufgrund des 

Ergebnisses des Referendums wurde das in der Verfassung verankerte 

Abtreibungsverbot aufgehoben und durch eine Bestimmung ersetzt, die besagt, 

dass es dem irischen Parlament freisteht, im Rahmen der üblichen 

Gesetzgebungsverfahren Rechtsvorschriften zum Schwangerschaftsabbruch zu 

erlassen. Im Anschluss an das Referendum stimmte das irische Parlament noch 

im Jahr 2018 für die Verabschiedung eines neuen Gesetzes zur Legalisierung 

des Schwangerschaftsabbruchs und zur Entkriminalisierung von Frauen, die 

einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des gesetzlichen Rahmens 

vornehmen. Das neue Gesetz, das 2019 in Kraft trat, schreibt fest, dass das 

Gesundheitsministerium drei Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes die 

Umsetzung der rechtlichen Änderungen überprüft. Der im April 2023 

vorgelegte Überprüfungsbericht empfahl die Entkriminalisierung von 

medizinischen Fachkräften, die einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des 

gesetzlichen Rahmens vornehmen. In dem Bericht wurde festgestellt, dass die 

derzeitige Kriminalisierung von Gesundheitsleistungserbringern, die 
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Schwangerschaftsabbrüche anbieten, die Stigmatisierung von 

Schwangerschaftsabbrüchen weiter verstärkt. Sie hat, so der Bericht weiter, 

eine abschreckende Wirkung auf medizinische Fachkräfte und behindert 

dadurch den freien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch, insbesondere in 

Situationen, in denen das Leben oder die Gesundheit der Frauen gefährdet sind. 

Daraufhin bestätigte der Gemeinsame parlamentarische Ausschuss für 

Gesundheit die Ergebnisse des Berichts und drängte auf eine rasche Umsetzung 

der formulierten Empfehlungen. Im April 2024 gab der irische Premierminister 

bekannt, dass die Regierung Reformvorschläge prüfe.8 

  

ii. Reformen zur Verlängerung der gesetzlichen Frist für den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person 

 

Seit 2014 haben mehrere Länder und Rechtsordnungen in Europa Gesetzesreformen zur 

Verlängerung der Fristen für den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren 

Person verabschiedet. Weitere Länder prüfen derzeit entsprechende Reformen. In diesem 

Unterabschnitt werden einige dieser Reformen beispielhaft vorgestellt. 

 

o Dänemark: Dänemark plant eine Reform seines Abtreibungsgesetzes, um den 

Zeitrahmen für den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren 

Person von 12 auf 18 Wochen zu verlängern. Diese Entscheidung folgt einem 

Bericht des dänischen Ethikrates aus dem Jahr 2023, der das Abtreibungsgesetz 

überprüfte und entsprechende Reformen empfahl. Die Mehrheit des Ethikrates 

schlug vor, die Frist für den Schwangerschaftsabbruch auf 18 Wochen zu 

verlängern. Sie wies darauf hin, dass die derzeitige Frist von 12 Wochen sehr 

restriktiv ist und zur Folge hat, dass Frauen, die es sich leisten können, ins 

Ausland reisen, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Sie 

betonte, dass eine Verlängerung der Frist es Frauen ermöglichen würde, 

informierte Entscheidungen über ihren Körper und ihre Schwangerschaft zu 

treffen. Zudem würde sie die soziale Gleichstellung fördern, da nicht alle 

Personen die Möglichkeit haben, in ein anderes Land zu reisen, um Zugang zu 

einem Schwangerschaftsabbruch zu erhalten. Der Rat wies weiter darauf hin, 

dass den aus anderen Ländern vorliegenden Daten nicht zu entnehmen sei, dass 

die Verlängerung der Frist auf die ersten 18 Schwangerschaftswochen zu einer 

signifikant höheren Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen führen würde. Im 

Mai 2024 hat die dänische Regierung eine breite politische Einigung auf eine 

Reform des Abtreibungsrechts erreicht. Es wird erwartet, dass die geplanten 

Änderungen in Form einer Abänderung des Gesundheitsgesetzes umgesetzt 

werden, die Anfang 2025 vorgeschlagen und im Juni 2025 in Kraft treten soll.9 

 

o Norwegen: Norwegen prüft derzeit eine Gesetzesreform, um die Frist für den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen von 12 auf 18 Wochen zu verlängern.  

Dies entspricht den Empfehlungen des Sachverständigenausschusses, den die 

Regierung im Jahr 2022 eingesetzt und damit betraut hatte, die 

Rechtsvorschriften zum Schwangerschaftsabbruch zu überprüfen und 

Reformen zu empfehlen. Der Ausschuss hat 2023 seinen Bericht vorgelegt und 

eine Verlängerung der gesetzlichen Frist für den Schwangerschaftsabbruch auf 

Verlangen der schwangeren Person auf 18 Wochen empfohlen. Der Ausschuss 

wies darauf hin, dass Entscheidungen über Schwangerschaft und Geburt 

erhebliche soziale und finanzielle Auswirkungen für Frauen haben und dass die 
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Verlängerung der Frist es Frauen ermöglicht, informierte Entscheidungen über 

ihre Schwangerschaft zu treffen. Am 23. August 2024 hat die Regierung einen 

Entwurf für ein neues und modernisiertes Abtreibungsrecht vorgelegt, der eine 

Verlängerung der gesetzlichen Frist für den Schwangerschaftsabbruch auf 

Verlangen der schwangeren Person auf die ersten 18 Schwangerschaftswochen 

beinhaltet. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den Schutz des 

Selbstbestimmungsrechts der schwangeren Frau zu gewährleisten, und 

gleichzeitig die Achtung des vorgeburtlichen Lebens und des Rechts auf 

Austragung der Schwangerschaft sicherzustellen.10 

 

o Belgien: Im Rahmen der aktuellen Gesetzesreformvorhaben wird auch der 

Vorschlag geprüft, die gesetzliche Frist für den Abbruch auf Verlangen von 12 

auf 18 Wochen zu verlängern. Dieser Reformvorschlag folgt den 2023 

vorgelegten Empfehlungen eines Sachverständigenausschusses, der zu dem 

Ergebnis kam, dass die Frist für den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen 

der schwangeren Person auf 18 Wochen, beziehungsweise auf bis zu 

20 Schwangerschaftswochen verlängert werden sollte. Der Ausschuss wies 

darauf hin, dass die derzeitige Frist von 12 Wochen den Zugang stark 

einschränkt und bewirkt, dass Frauen zum Teil ins Ausland reisen, um Zugang 

zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen, wenn sie die Mittel 

dazu haben. Der Ausschuss stellte weiter fest, dass die strenge Fristenregelung 

gerade besonders hilfs- und schutzbedürftige Frauen unverhältnismäßig stark 

trifft. Wie oben erwähnt, war die Arbeit an den Gesetzentwürfen vor den 

Parlamentswahlen im Juni 2024 ins Stocken geraten. Seitdem haben  

parlamentarische Parteien neue Gesetzesvorschläge eingebracht, die 

insbesondere auch Bestimmungen für eine Verlängerung der gesetzlichen Frist 

für den Schwangerschaftsabbruch auf 18 Wochen vorsehen.11 

 

o Frankreich: 2022 wurde in Frankreich die gesetzliche Frist für den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen von 12 auf 14 Wochen verlängert 

(berechnet als die ersten 16 Wochen nach der letzten Regelblutung). In dem 

Bericht des parlamentarischen Sozialausschusses zu dem Gesetzentwurf wurde 

die Fristverlängerung unter anderem damit begründet, dass starke geografische 

Unterschiede in der medizinischen Versorgung und im rechtzeitigen Zugang zu 

einem Schwangerschaftsabbruch bestehen. Er stellte fest, dass die bisherige 

12-Wochen-Frist den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch einschränkt und 

dazu führt, dass Frauen zum Teil in andere Länder reisen, um Zugang zu einem 

Schwangerschaftsabbruch zu bekommen, was Frauen, die sich eine Reise ins 

Ausland nicht leisten können unverhältnismäßig stark betrifft.12 

 

 

iii. Reformen zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf Verlangen der 

schwangeren Person 

 

Seit 2014 haben mehrere Länder und Rechtsordnungen in Europa Reformen zur Legalisierung 

des Schwangerschaftsabbruchs auf Verlangen der schwangeren Person verabschiedet. Weitere 

Länder prüfen entsprechende Reformen derzeit. In diesem Unterabschnitt werden einige dieser 

Reformen beispielhaft vorgestellt. 
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o Island: Bis 2019 waren in Island Schwangerschaftsabbrüche nur unter 

bestimmten Umständen erlaubt, etwa aus sozioökonomischen oder 

medizinischen Gründen. Um Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch zu 

bekommen, mussten Frauen zunächst die Zustimmung von zwei medizinischen 

Fachkräften einholen, beziehungsweise, wenn sie einen Abbruch aus sozialen 

Gründen beantragen wollten, von einer medizinischen Fachkraft und einem 

Sozialarbeiter. Nach einer lebhaften nationalen Debatte über die restriktiven 

Abtreibungsgesetze hat das Ministerium für Wohlfahrt im Jahr 2016 einen 

Sachverständigenausschuss eingesetzt, der die Rechtsvorschriften überprüfen 

und Änderungen vorschlagen sollte. 2017 hat dieser Ausschuss seinen Bericht 

vorgelegt und Reformen empfohlen, darunter insbesondere die Legalisierung 

des Schwangerschaftsabbruchs auf Verlangen in den ersten 

22 Schwangerschaftswochen oder bis zur Überlebensfähigkeit des Fötus. 

Daraufhin hat das isländische Parlament 2019 ein Gesetz verabschiedet, das den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen in den ersten 22 Wochen erlaubt. 

Nach dieser Frist ist ein Abbruch erlaubt, wenn das Leben der Schwangeren 

gefährdet ist oder eine tödliche fetale Schädigung vorliegt. Erklärtes Ziel des 

Gesetzes ist es, "sicherzustellen, dass das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, 

die einen Schwangerschaftsabbruch verlangen, respektiert wird, indem ihnen 

ein sicherer Zugang zur Gesundheitsversorgung gewährt wird". Das Gesetz 

wurde von einer parteiübergreifenden Koalition unterstützt und mit deutlicher 

Mehrheit verabschiedet.13  

 

o Polen: Wie in Unterabschnitt (i.) dargelegt, prüft das polnische Parlament 

derzeit Gesetzentwürfe, um den Schwangerschaftsabbruch zu 

entkriminalisieren und zu legalisieren, und insbesondere auch den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person zu erlauben. 

Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.14 

 

o San Marino: Vor 2022 war der Schwangerschaftsabbruch in San Marino unter 

allen Umständen verboten. Nach einem nationalen Referendum, das mit 

überwältigender Mehrheit die Aufhebung des Abtreibungsverbots 

befürwortete, hat San Marino im Jahr 2022 den Schwangerschaftsabbruch auf 

Verlangen der schwangeren Person in den ersten 12 Wochen der 

Schwangerschaft legalisiert. Nach dieser Frist und ohne zeitliche Begrenzung 

ist der Schwangerschaftsabbruch erlaubt, wenn das Leben der schwangeren 

Frau in Gefahr ist. Außerdem ist der Abbruch bis zur Grenze der 

Überlebensfähigkeit des Fötus erlaubt, wenn eine fetale Schädigung vorliegt, 

die eine ernsthafte Gefahr für die körperliche oder geistige Gesundheit der 

schwangeren Frau darstellt, oder wenn die Schwangerschaft durch 

Vergewaltigung oder Inzest zustande gekommen ist.15 

 

o Finnland:  Vor 2023 waren in Finnland Schwangerschaftsabbrüche nur unter 

bestimmten Umständen erlaubt, unter anderem aus sozioökonomischen 

Gründen. Nachdem im Jahr 2020 eine Bürgerinitiative die Legalisierung des 

Schwangerschaftsabbruchs auf Verlangen der schwangeren Person gefordert 

hatte, hat das finnische Parlament im Jahr 2022 ein Gesetz verabschiedet, das 

den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person in den 

ersten 12 Wochen der Schwangerschaft legalisierte. Zwischen der 12. und der 

20. Woche ist der Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen 
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erlaubt, etwa aus sozialen Gründen oder wenn die Schwangerschaft durch einen 

sexuellen Übergriff zustande gekommen ist. Ferner ist der 

Schwangerschaftsabbruch bis zur 24. Woche erlaubt, wenn eine schwere fetale 

Schädigung diagnostiziert wird, und ohne zeitliche Begrenzung, wenn die 

Gesundheit oder das Leben der schwangeren Frau in Gefahr sind.16 

 

o Nordirland:. Wie weiter oben dargelegt, wurde der Schwangerschaftsabbruch 

im Zuge der Reformen im Jahr 2019 entkriminalisiert. Im Jahr 2020 führten 

dann weitere Reformen zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf 

Verlangen der schwangeren Person bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Der 

Schwangerschaftsabbruch ist außerdem bis zur 24. Woche erlaubt, wenn eine 

Gefahr für die körperliche oder psychische Gesundheit der schwangeren Frau 

besteht, und ohne zeitliche Begrenzung, wenn eine schwere oder tödliche fetale 

Schädigung vorliegt, wenn das Leben der schwangeren Frau gefährdet ist, oder 

wenn die Gefahr einer schweren dauerhaften Schädigung der körperlichen oder 

psychischen Gesundheit der schwangeren Frau besteht.17 

 

o Isle of Man: Bis 2019 war der Schwangerschaftsabbruch auf der Isle of Man 

nur unter bestimmten Umständen erlaubt, z. B. wenn eine Gefahr für das Leben 

der schwangeren Frau oder die Gefahr einer schweren dauerhaften Schädigung 

ihrer geistigen oder körperlichen Gesundheit bestand. Ein 

Schwangerschaftsabbruch war außerdem erlaubt im Falle einer schweren 

fetalen Schädigung oder wenn die Schwangerschaft die Folge eines sexuellen 

Übergriffs war. 2018 wurde auf der Isle of Man ein neues Gesetz in Kraft 

gesetzt, mit dem der Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren 

Person bis zur 14. Schwangerschaftswoche legalisiert wurde. Zwischen der 14. 

und 24. Schwangerschaftswoche ist ein Schwangerschaftsabbruch aus 

schwerwiegenden gesundheitlichen oder sozialen Gründen, bei einer schweren 

fetalen Schädigung und bei Schwangerschaft als Folge eines sexuellen 

Übergriffs erlaubt. Darüber hinaus ist ein Schwangerschaftsabbruch ohne 

zeitliche Begrenzung erlaubt zur Abwendung einer Gefahr für das Leben der 

schwangeren Frau, zur Vermeidung einer schwerwiegenden dauerhaften 

Schädigung ihrer Gesundheit oder bei einer besonders schweren oder tödlichen 

fetalen Schädigung.18 

 

o Irland: Im Anschluss an das oben ausführlicher beschriebene Referendum 

stimmte das irische Parlament im Jahr 2018 für die Annahme eines neuen 

Gesetzes, mit dem der Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der 

schwangeren Person bis zur 12. Schwangerschaftswoche legalisiert wurde. 

Nach der 12. Woche ist der Schwangerschaftsabbruch bis zur Grenze der 

Überlebensfähigkeit des Fötus erlaubt, wenn eine Gefahr für das Leben oder 

eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Frau besteht. Der 

Schwangerschaftsabbruch ist ferner ohne zeitliche Begrenzung erlaubt, wenn 

eine tödliche fetale Schädigung vorliegt, oder wenn eine unmittelbare Gefahr 

für das Leben oder die Gesundheit der schwangeren Frau besteht. Der im April 

2023 vorgelegte Bericht über Überprüfung der Umsetzung der neuen 

gesetzlichen Bestimmungen in den ersten drei Jahren formuliert eine Reihe von 

Empfehlungen zur Verbesserung des Zugangs zum Schwangerschaftsabbruch 

im Rahmen der Gesundheitsversorgung. Der Bericht empfiehlt insbesondere 

Änderungen an den derzeitigen Verfahren, die den Zugang zum 



11 
 

Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der Gesundheitsversorgung regeln, und 

die Beseitigung von Zugangshindernissen. Noch im selben Jahr bestätigte der 

gemeinsame parlamentarische Ausschuss für Gesundheit die Ergebnisse des 

Berichts und drängte auf eine rasche Umsetzung der Empfehlungen. Im April 

2024 gab der irische Premierminister bekannt, dass die Regierung derzeit 

Reformvorschläge prüfe.19 

 

o Zypern: Vor 2018 war der Schwangerschaftsabbruch in Zypern nur in 

bestimmten Ausnahmefällen erlaubt, nämlich wenn die Schwangerschaft die 

Folge einer Vergewaltigung war, wenn eine schwere fetale Schädigung vorlag, 

wenn eine Gefahr für das Leben der schwangeren Frau bestand, oder wenn die 

körperliche oder geistige Gesundheit der schwangeren Frau oder die 

körperliche oder geistige Gesundheit ihrer Kinder gefährdet war 2018 

verabschiedete das Parlament ein neues Gesetz, das den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen bis zur zwölften 

Schwangerschaftswoche legalisiert. Nach dieser Frist ist ein Abbruch bis zur 

19. Woche erlaubt, wenn die Schwangerschaft durch einen sexuellen Übergriff 

zustande gekommen ist. Ohne zeitliche Begrenzung ist der 

Schwangerschaftsabbruch erlaubt, wenn eine fetale Schädigung vorliegt, wenn 

eine unabwendbare Gefahr für das Leben der Frau oder eine schwere 

Schädigung ihrer körperlichen oder geistigen Gesundheit besteht.20 

 

iv. Reformen zur Abschaffung von obligatorischen Wartezeiten und obligatorischen 

Beratungen 

 

Seit 2014 haben mehrere Länder und Rechtsordnungen in Europa Reformen zur Abschaffung 

von obligatorischen Wartezeiten und obligatorischen Beratungen  verabschiedet. Weitere 

Länder prüfen entsprechende Reformen derzeit. In diesem Unterabschnitt werden einige dieser 

Reformen beispielhaft vorgestellt. 

 

o Spanien: Bis 2023 waren in Spanien für den Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch eine dreitägige Wartezeit und die Teilnahme an einer 

obligatorischen Beratung gesetzlich vorgeschrieben. Dies beinhaltete auch eine 

obligatorische Aufklärung über die im Falle der Fortsetzung der 

Schwangerschaft verfügbaren Ressourcen und Unterstützungsangebote. Im Jahr 

2023 verabschiedete das spanische Parlament ein Gesetz, mit dem diese 

Verpflichtungen abgeschafft wurden. Informationen über die Mittel und 

Hilfsangebote, die bei Fortsetzung der Schwangerschaft in Anspruch 

genommen werden könnten, werden nun nur noch bereitgestellt, wenn die Frau 

danach verlangt. Das neue Gesetz führte darüber hinaus weitere Änderungen in 

der Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen ein. In der Präambel des neuen 

Gesetzes wird die Verpflichtung der Staaten aus den internationalen 

Menschenrechtsverträgen, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die 

damit verbunden Rechte zu gewährleisten und insbesondere den Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch in der Praxis zu sicherzustellen, anerkannt. Es wird 

festgestellt, dass das neue Gesetz den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch 

durch die Beseitigung von Hindernissen verbessern soll.21 

 

o Niederlande: Im Februar 2021 hat ein Abgeordneter im Unterhaus des 

Parlaments einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der für den Zugang zum 
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Schwangerschaftsabbruch vorgeschriebenen fünftägigen Wartezeit eingereicht. 

Nach den Parlamentswahlen im März 2021 wurde dieser Entwurf dann von vier 

Abgeordneten aus unterschiedlichen politischen Parteien (D66, PvdA, 

GroenLinks, VVD) unterstützt und erhielt parteiübergreifend breite 

Zustimmung. Der Gesetzentwurf wurde im Juni 2022 mit überwältigender 

Mehrheit verabschiedet und das Gesetz ist 2023 in Kraft getreten. In der 

Begründung des Gesetzentwurfs wird erklärt, dass die über die Jahre 

durchgeführten wissenschaftlichen Studien zu den Auswirkungen der 

obligatorischen Wartezeit auf den Zugang von Frauen zu einem 

Schwangerschaftsabbruch in den Niederlanden gezeigt haben, dass Frauen in 

der Lage sind, ohne gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit eine wohlüberlegte 

und sorgfältige Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch zu treffen. 

Die Begründung verweist auf die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) und stellt fest, dass obligatorische Wartezeiten den Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch verzögern und dadurch die Gesundheit und 

Sicherheit von Frauen gefährden. Die Begründung beschreibt obligatorische 

Wartezeiten als erniedrigend und paternalistisch gegenüber Frauen und ihrer 

Fähigkeit, selbstständig Entscheidungen über ihren Körper zu treffen, was auch 

von der Weltgesundheitsorganisation anerkannt wird.22 

 

o Nordmazedonien: 2019 hat Nordmazedonien die dreitägige Wartezeit und die 

tendenziöse Pflichtberatung, der sich Frauen unterziehen mussten, um Zugang 

zu einem Schwangerschaftsabbruch zu bekommen, abgeschafft. Die 

Anforderungen waren 2013 eingeführt worden, um den Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch einzuschränken. Eine neu gewählte Regierung hat 

sich im Jahr 2017 verpflichtet, das Abtreibungsgesetz zu reformieren. Im Jahr 

2019 hat das Parlament daraufhin eine Gesetzesreform verabschiedet, mit der 

die rückschrittlichen Beschränkungen wieder aufgehoben und zudem weitere 

Änderungen eingeführt wurden, um den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch 

in Nordmazedonien zu verbessern. Die Änderungen folgten den Empfehlungen 

der Vertragsüberwachungsorgane der Vereinten Nationen gegenüber 

Nordmazedonien.23 

 

o Frankreich: In Frankreich war eine obligatorische 7-tägige Wartezeit für den 

Zugang zum Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen gesetzlich 

vorgeschrieben, bis diese 2015 durch eine Gesetzesreform abgeschafft wurde. 

Die Gesetzesänderung wurde nach Berichten über die erschütternden 

Erfahrungen, die Frauen mit dieser Bestimmung gemacht hatten, eingeführt. In 

der Gesetzesreform von 2015 wurde die verpflichtende zweitägige Wartezeit 

beibehalten für Personen, die eine psychosoziale Beratung in Anspruch nehmen 

müssen. Diese Beratung ist für Minderjährige vorgeschrieben. Auch diese 2-

tägige Wartezeit wurde 2022 schließlich abgeschafft. Die Reformen waren Teil 

einer Reihe von gesetzlichen und politischen Änderungen, die den Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch verbessern sollten, insbesondere indem der Kreis der 

Leistungserbringer, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten dürfen, erweitert 

wurde, die Kosten für Schwangerschaftsabbrüche vollständig durch die 

Krankenkassen übernommen wurden, und die Verbreitung von 

Fehlinformationen über den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt 

wurde.24 
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o Belgien: Wie in den vorstehenden Unterabschnitten dargelegt, arbeitet Belgien 

derzeit an Reformen, um den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu 

verbessern. In diesem Rahmen sollen auch die obligatorische 6-tägige Wartezeit 

abgeschafft oder reduziert und einzelne Bestimmungen der gesetzlich 

vorgeschriebenen Beratung vor einem Schwangerschaftsabbruch gestrichen 

werden. Die vorgeschlagenen Reformen folgen den Empfehlungen des 

Sachverständigenausschusses aus dem Jahr 2023. Der Ausschuss hatte 

vorgeschlagen, die Vorschriften über eine obligatorische Wartezeit, die er als 

paternalistisch bezeichnete, aufzuheben und darauf verwiesen, dass diese das 

Selbstbestimmungsrecht von Frauen untergraben. Darüber hinaus empfahl der 

Sachverständigenausschuss, die Vorschrift abzuschaffen, der zufolge Frauen, 

die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, nicht-

medizinische Informationen über Adoptionsverfahren sowie über gesetzlich 

garantierte Rechte, Hilfen und Leistungen für Familien und alleinstehende oder 

unverheiratete Mütter und ihre Kinder zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Der Ausschuss betonte, dass ein solches obligatorisches Informationsangebot, 

insbesondere in bestimmten Situationen, traumatisch und unangemessen sein 

kann, und stellte fest, dass durch die bestehenden Verfahren der guten 

medizinischen Praxis, die medizinische Ethik und die Gesundheitsgesetze 

bereits sichergestellt wird, dass geeignete und erforderliche Informationen 

bereitgestellt werden.  Gesetzentwürfe, mit denen die Empfehlungen des 

Ausschusses, umgesetzt werden sollen, sind in Arbeit.25 
 

o Island: Bis 2019 mussten sich Frauen in Island, die eine Schwangerschaft 

beenden wollten, einer obligatorischen Beratung unterziehen, um Zugang zu 

einem Schwangerschaftsabbruch zu erhalten. 2016 hat das Ministerium für 

Wohlfahrt einen Sachverständigenausschuss eingesetzt und damit beauftragt 

die Rechtsvorschriften zu überprüfen und Änderungen vorzuschlagen. Dieser 

Ausschuss hat 2017 einen Bericht veröffentlicht und Reformen empfohlen, 

darunter insbesondere die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf 

Verlangen der schwangeren Person in den ersten 22 Schwangerschaftswochen 

oder bis zur Überlebensfähigkeit des Fötus. Daraufhin hat das isländische 

Parlament 2019 ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Beratungspflicht 

aufgehoben und weitere Änderungen vorgenommen wurden, um den Zugang 

zum Schwangerschaftsabbruch zu verbessern. Das Gesetz wurde von einer 

parteiübergreifenden Koalition unterstützt und mit einer deutlichen Mehrheit 

verabschiedet.26 

 

o Luxemburg: Bis 2014 mussten sich Frauen in Luxemburg einer 

obligatorischen Beratung unterziehen, um Zugang zu einem 

Schwangerschaftsabbruch zu erhalten. Im Jahr 2014 wurde diese Bedingung 

für Frauen über 18 Jahre und für mündige Minderjährige aufgehoben. Wie die 

Regierung mitteilte, bestand das Ziel der Gesetzesreform darin, die Regelungen 

zum Schwangerschaftsabbruch dahingehend anzupassen, dass die schwangere 

Frau in ihrer Entscheidung unterstützt und nicht in irgendeine Richtung 

beeinflusst wird.27 
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v. Reformen zur Erweiterung des Zugangs zum medikamentösen 

Schwangerschaftsabbruch  

 

In den letzten Jahren haben mehrere Länder und Rechtsordnungen in Europa den Zugang zum 

medikamentösen Schwangerschaftsabbruch verbessert, unter anderem indem sie die 

telemedizinische Versorgung und die telemedizinisch begleitete Anwendung dieser Methode 

zu Hause erlaubten. In diesem Unterabschnitt werden einige dieser Reformen beispielhaft 

vorgestellt. 

 

o Schottland: Im Jahr 2023 wurde in Schottland der frühe medikamentöse 

Schwangerschaftsabbruch mittels telemedizinischer Versorgung in den ersten 

12 Wochen der Schwangerschaft dauerhaft erlaubt. Diese Regelung war 

erstmals in der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie eingeführt worden, um 

den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu erleichtern.28 

 

o England und Wales: Im Jahr 2022 wurde in England und Wales die Regelung, 

die den medikamentösen Abbruch zu Hause in den ersten 10 Wochen der 

Schwangerschaft erlaubt, dauerhaft eingeführt. Diese Regelung war erstmals in 

der Frühphase der COVID-19-Pandemie eingeführt worden, um den Zugang 

zum Schwangerschaftsabbruch zu erleichtern.29  

 

o Frankreich: Im Jahr 2022 hat Frankreich den Zugang zu einem frühen 

medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu Hause in den ersten sieben 

Wochen der Schwangerschaft (neun Wochen nach der letzten Menstruation) 

dauerhaft zugelassen. Diese Regelung wurde erstmals während der COVID-19-

Pandemie eingeführt.30 

 

o Litauen: Im Jahr 2022 hat das litauische Gesundheitsministerium einen 

Ministerialerlass über die Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen 

abgeändert. Damit ist seit Januar 2023 der Zugang zum medikamentösen 

Abbruch bis zur neunten Schwangerschaftswoche möglich.31 

 

o Irland: Irland hat die telemedizinische Versorgung mit einem frühen 

medikamentösen Schwangerschaftsabbruch und die Anwendung beider hierfür 

benötigten Medikamente zuhause im Jahr 2020 während der COVID-19-

Pandemie legalisiert. Diese Regelung ist immer noch in Kraft.32 

  

o Italien: Seit 2020 ist Italien der medikamentöse Abbruch in den ersten 

63 Tagen der Schwangerschaft, gerechnet ab dem ersten Tag des letzten 

Menstruationszyklus, zulässig. Der medikamentöse Abbruch kann ambulant 

durchgeführt werden.33 

 

o Moldawien: Im Jahr 2020 hat das moldawische Gesundheitsministerium den 

medikamentösen Schwangerschaftsabbruch mittels telemedizinischer 

Versorgung in die nationalen Standards für einen sicheren 

Schwangerschaftsabbruch aufgenommen.34 
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vi. Verfassungsreformen 

 

Mehrere europäische Länder haben darüber nachgedacht oder erwägen derzeit, das Recht auf 

Schwangerschaftsabbruch unter den Schutz der Verfassung zu stellen, um den Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch zu sichern und das Abtreibungsrecht vor einem Rückschritt zu 

schützen. Frankreich hat dieses Jahr bereits eine dahingehende Reform verabschiedet.  

 

o Frankreich: Im März 2024 hat Frankreich durch eine Änderung von Artikel 34 

ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch in seiner Verfassung verankert. Im 

Wortlaut des Artikels heißt es nun: "Das Gesetz legt die Bedingungen fest, unter 

denen Frauen ihre garantierte Freiheit, einen freiwilligen 

Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, ausüben können."35 

 

o Belgien: Im Juli 2022 wurde im belgischen Parlament ein Vorschlag zur 

Verankerung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in der belgischen 

Verfassung eingebracht. Der Vorschlag wurde von der Partei Ecolo-Groen 

vorgelegt. Nach den Parlamentswahlen im Juni 2024, zu denen vier 

parlamentarische Parteien mit Wahlprogrammen angetreten sind, in denen sie 

sich für die Verankerung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in der 

Verfassung aussprachen, wurde der Vorschlag von derselben Partei erneut 

eingebracht.36 

 

o Luxemburg: Im Juni 2024 hat die Partei Déi Lénk einen Entwurf für einen 

Vorschlag zur Verankerung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch und 

Empfängnisverhütung in der luxemburgischen Verfassung vorgelegt. Vor der 

Abstimmung über den Vorschlag werden die Stellungnahmen des Staatsrates 

sowie zivilgesellschaftlicher Akteure eingeholt.37 

 

o Schweden: Im Juni 2023 hat die schwedische Regierung einen 

Verfassungsrechtsausschuss damit beauftragt zu untersuchen, ob das Recht auf 

Schwangerschaftsabbruch in der schwedischen Verfassung geschützt werden 

sollte. Der Ausschuss soll seinen Bericht bis zum 1. Dezember 2024 vorlegen.38 

 

 

2. KURZER ÜBERBLICK ÜBER DAS VERGLEICHENDE 

ABTREIBUNGSRECHT 

 

Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand des 

vergleichenden europäischen Abtreibungsrechts in den folgenden drei Bereichen: 

(i) Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf Verlangen der schwangeren Person und 

maßgebliche Fristen, (ii) Entkriminalisierung von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch 

vornehmen lassen wollen, und (iii) Beseitigung von Zugangshindernissen mit besonderem 

Schwerpunkt auf obligatorischen Wartezeiten und Beratungspflichten.39  

 

i. Legalität des Schwangerschaftsabbruchs auf Verlangen  

 

Innerhalb der Europäischen Union (EU) haben nur Malta und Polen den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person nicht legalisiert. Alle 

anderen 25 EU-Mitgliedstaaten haben den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der 

schwangeren Person legalisiert. Außerhalb der EU haben nur Andorra, Liechtenstein, Monaco 
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und einige Teile des Vereinigten Königreichs den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der 

schwangeren Person nicht legalisiert. Abgesehen von diesen Ländern haben alle anderen 42 

Länder in Europa den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person 

inzwischen legalisiert.  

 

In den meisten europäischen Ländern ist es gängige Rechtspraxis, die Legalität des 

Schwangerschaftsabbruchs auf Verlangen der schwangeren Person in der Gesetzgebung klar 

zu artikulieren, anstatt lediglich eine Ausnahme von einem Straftatbestand zu schaffen. 

Beispielweise legalisieren nur noch sechs EU-Mitgliedstaaten den Schwangerschaftsabbruch 

auf Verlangen der schwangeren Person in Form einer Ausnahme von einem Straftatbestand im 

Strafgesetzbuch (Österreich, Zypern, Deutschland, Griechenland, Portugal, Rumänien).40 

 

Die Gesetze der europäischen Länder sehen unterschiedliche Fristen für den 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person vor. In einigen Staaten wie 

Frankreich, Island, den Niederlanden und Schweden ist der Schwangerschaftsabbruch auf 

Verlangen der schwangeren Person innerhalb der ersten 16 bis 24 Schwangerschaftswochen 

erlaubt. Die meisten anderen europäischen Staaten erlauben den Schwangerschaftsabbruch auf 

Verlangen der schwangeren Person im ersten Trimenon und schränken ihn nach der 12. – 14. 

Woche ein, wobei ein Abbruch unter bestimmten Umständen auch in der späteren Phase der 

Schwangerschaft noch erlaubt bleibt. Wie in Abschnitt 1 dargelegt, erwägen die Regierungen 

und Gesetzgeber in einer Reihe von Ländern, darunter Belgien und Norwegen, derzeit, die 

gesetzliche Frist für den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen zu verlängern.  

 

ii. Entkriminalisierung von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen 

lassen 

 

In einer deutlichen Mehrheit der europäischen Länder werden Frauen und andere schwangere 

Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des gesetzlichen Rahmens 

vornehmen lassen, nicht kriminalisiert. In 15 der 25 EU-Mitgliedstaaten, in denen der 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person legalisiert ist, werden 

Frauen und andere schwangere Personen, die einen illegalen Schwangerschaftsabbruch 

vornehmen lassen, nicht kriminalisiert.41 Hier gelten zum Teil strafrechtliche Bestimmungen 

für medizinische Fachkräfte, die einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des 

Rechtsrahmens vornehmen, schwangere Menschen aber werden in diesen 15 EU-

Mitgliedstaaten nicht kriminalisiert. 

 

iii. Beseitigung von Zugangshindernissen: verpflichtende Beratung und 

verpflichtende Wartezeiten  

 

Wie in Abschnitt 1 dargelegt, geht die gängige Praxis in ganz Europa dahin, regulatorische und 

andere Hindernisse für den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu beseitigen, und 

insbesondere verpflichtende Beratungen und Wartezeiten abzuschaffen.  

 

Derzeit gibt es Regelungen zur verpflichtenden Beratung oder Aufklärung nur noch in 

11 Mitgliedstaaten des Europarats. Dies sind: Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien und 

Herzegowina, Deutschland, Georgien, Italien, Litauen, die Niederlande, die Slowakei und 

Ungarn.42 Die Mehrheit dieser Länder, die eine Beratung vor dem Schwangerschaftsabbruch 

auf Verlangen der schwangeren Person vorschreiben, fordern allerdings, dass diese Beratung 

neutral und unvoreingenommen sein muss. Die im deutschen Gesetz festgelegte direktive 
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Pflichtberatung vor dem Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person 

wird nur noch von der in Ungarn vorgeschriebenen tendenziösen Pflichtberatung übertroffen.43 

 

Nur 12 Mitgliedstaaten des Europarats halten noch an einer verpflichtenden Wartezeit vor dem 

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der schwangeren Person fest. Dies sind: Albanien, 

Armenien, Belgien,Deutschland, Georgien, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Portugal, die 

Slowakei und Ungarn.44 Frankreich, die Niederlande, Nordmazedonien und Spanien haben die 

verpflichtende Wartezeit vor Kurzem aus ihren Gesetzen gestrichen, und auch andere 

europäische Länder prüfen derzeit mögliche Reformen zur Abschaffung der noch bestehenden 

verpflichtenden Wartezeiten.  

 

Immer mehr Länder beseitigen zudem auch andere Hindernisse beim Zugang zu einem 

sicheren und qualitativ hochwertigen Schwangerschaftsabbruch. Dazu gehören insbesondere 

die Kostenübernahme für Schwangerschaftsabbrüche durch die Krankenkassen, die 

Verbesserung des Versorgungsangebots durch Erweiterung des Kreises der 

Leistungserbringer, die berechtigt sind, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, sowie die 

Verbesserung des Zugangs zum medikamentösen Schwangerschaftsabbruch.  
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